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Bor, baß bte neuefte, beute er=

ïaffene Verorbnung paragrap^ert=
roeifeburcbgenommen unb beraten
roerbe. Sialermeîfier Steifer er=

gäflt, tote eine Steifierbeputafion pm fiäbtifdjen, SßoIigei=

Dorftanb gefommen fei, umfSdpgmaßregein gegen bag 8luf=
treten ber Stalergebülfen p berlangen. §err Vogelfänger
babe aUe§ ©ute unb ©cbßne Derfprocben, berroeil feien aber

Steifter nnb nidjtftreifenbe Slrbeiter an Seben unb ©efunbljeit
gefäbrbet roorben. ©in Steifter, toelcfer auch anroefenb ift,
fei Bon Slrbeitertt gefcblagen tnorben. ®ie erfte Snftruftion
an bie ftäbtifdte fßolijei tourbe fonfibentiell erlaffen, b. b-

man fann bamit machen mag man mill. Unb nun bie neue

Verorbnung! £>eute babett mir auib bie Verner ff5oli§eioer=

orbnung pm Streif fentien gelernt. SDie Vertier oetfteben
bie Suffis anberê. Sn Bier ©äßen fagt fie rnebr, al§ nnfere
fantonaie mit aßen ihren Saaten. (©türmifcber, lange an=

baltenber Seifall.) ®a foUten nnfere Vebörben einmal nach

Sern geben unb bort lernen, toie man für ©treifunmben
VolijeiBerorbnnngen macht. Vach furger SontroBerfe über
ben Stnfrag ©djultbeß erhält Vaumeifter ©retber bag 25ßort,
ber e§ bap benügt, nm folgenbe Slugfübrungen p geben:
©eben toir un§ einmal bie Serfon beg ftäbtifcpen 5ßoIigei=

norftanbeê näber an. ©g ift nicht lange ber, feit er nocb

hinter ber $abne einljergefcfritten ift, auf ber getrieben
ftebt: 0ein ©efeg unb fein iperr, unb nun fott er ©efeg
unb Orbnung banbbaben. @8 banbelt ficb um feine (gpifteng.
®enfen mir un8 feine Sage. Söarnm ftebt biefer Stann an
bem micbtigften Soften? Stir tbnt er leib. ®ie beutige Ver=
fammlung foßte bei bem ©tabtrat barum einfommen, baß
er feine ©efdjäfte anber8 nerteilt unb ba8 Soliseimefen nidjt
rnebr einem auggefprocbenen Sarteimanne übergibt. Sdj fteße
ben Sfntrag, baff mir eine foldje ©ingabe befcfjliefeen.
©cftloffermeifter fèafner macht auf ben Umftanb aufmerffam,
baß in bem ©rlaß be§ fantonalen fßoItgeibireftorS roobl ber

Sntritt su ben SSobnungen, nicft aber su ben ®eroerbe=

lofalen, su ben Vauplägen tc. uerboten fei, mäbrenb in
bem beutfcben ©trafgefeg auch bie legieren inbegriffen feien.
®iefem Stangel müffe abgeholfen merben. ®ofetoeiIer roünfcht,
baß bie Venter Verorbnung Borgelefen toerbe, unb §afner
fpricbt nochmals, um bie Slnregnng su machen, bie ®ut=
beißung ber Verorbnung beS fantonalen SßoltgeibireftorS Bon
©eite ber Verfammlung fei baBon abhängig su machen,
baß biefe Verorbnung Berfdjärft roerbe. @r roeift bin auf ben

beutfdpfdjroeiserifdjen VieberlaffunggBertrag, toelcfter bie 3lu8=
roeifung ber SDeutfdfjen geftattet, toeldfe ben ©efegen be§

Sanbeg nicht geborgen. @r beantragt, bie Verfammlung
möge ben Vorftanb beauftragen, mit §errn Sägeli hierüber
Dtücffpracbe su nehmen, ©cfjultbeß siebt feinen Slntrag, roeil
nun gegenftanbêloS, gurücf unb ertnäbnt beS Vefdjluffeg, ben
ber ©roße ©tabtrat in besng auf einen bie Voliseimaß=
regeln bei ©treifS feftfteßenben Strtifel ber ftäbtifdjen aßgc=
meinen Sßoliseiberorbnung legten ©amStag gefaßt b«t- ®r

für
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Uereine.

.A-SH5 ^

Praktische Ktätter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Aoldinghausen.

Organ sur die offiziellen PMikaiionen des schweiz. Gemrbevereius.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. M.
Inserate 2t> Cts. per Ispaltig« Petitzeile, bei größeren Austrägen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 7. April î8S4.

Aie Kerrschaft über sich ist der Kauptschküstel zur Kerrschaft
über Andere.

Die zweite allgemeine Meister-

Versammlung in Zürich.
(Schluß.)

Schulthetz (Kantonsrat) schlägt

vor, daß die neueste, heute er-
lassene Verordnung Paragraphen-
weise durchgenommen und beraten
werde. Malermeister Reiser er-

zählt, wie eine Meisterdeputation zum städtischen Polizei-
vorstand gekommen sei, umASchutzmaßregeln gegen dos Auf-
treten der Malergehülfen zu verlangen. Herr Vogelsanger
habe alles Gute und Schöne versprochen, derweil seien aber

Meister und nichtstreikende Arbeiter an Leben und Gesundheit
gefährdet worden. Ein Meister, welcher auch anwesend ist,
sei von Arbeitern geschlagen worden. Die erste Instruktion
an die städtische Polizei wurde konfidentiell erlassen, d. h.

man kann damit machen was man will. Und nun die neue

Verordnung! Heute haben wir auch die Berner Polizeiver-
ordnung zum Streik kennen gelernt. Die Berner verstehen
die Justiz anders. In vier Sätzen sagt sie mehr, als unsere
kantonale mit allen ihren Zitaten. (Stürmischer, lange an-
haltender Beifall.) Da sollten unsere Behörden einmal nach

Bern gehen und dort lernen, wie man für Streikunruhen
Polizeiverordnungen macht. Nach kurzer Kontroverse über
den Antrag Schultheß erhält Baumeister Grether das Wort,
der es dazu benützt, um folgende Ausführungen zu geben:
Sehen wir uns einmal die Person des städtischen Polizei-
Vorstandes näher an. Es ist nicht lange her, seit er noch

hinter der Fahne einhergeschritten ist, auf der geschrieben
steht: Kein Gesetz und kein Herr, und nun soll er Gesetz
und Ordnung handhaben. Es handelt sich um seine Existenz.
Denken wir uns seine Lage. Warum stehl dieser Mann an
dem wichtigsten Posten? Mir thut erleid. Die heutige Ver-
sammlung sollte bei dem Stadtrat darum einkommen, daß
er seine Geschäfte anders verteilt und das Polizeiwesen nicht
mehr einem ausgesprochenen Parteimanne übergibt. Ich stelle
den Antrag, daß wir eine solche Eingabe beschließen.
Schlossermeister Hafner macht auf den Umstand aufmerksam,
daß in dem Erlaß des kantonalen Polizeidirektors wohl der

Zutritt zu den Wohnungen, nicht aber zu den Gewerbe-
lokalen, zu den Bauplätzen rc, verboten sei, während in
dem deutschen Strafgesetz auch die letzteren inbegriffen seien.

Diesem Mangel müsse abgeholfen werden. Goßweiler wünscht,
daß die Berner Verordnung vorgelesen werde, und Hafner
spricht nochmals, um die Anregung zu machen, die Gut-
heißung der Verordnung des kantonalen Polizeidirektors von
Seite der Versammlung sei davon abhängig zu machen,
daß diese Verordnung verschärft werde. Er weist hin auf den

deutsch-schweizerischen Niederlassuugsvertrag, welcher die Aus-
Weisung der Deutschen gestattet, welche den Gesetzen des
Landes nicht gehorchen. Er beantragt, die Versammlung
möge den Vorstand beauftragen, mit Herrn Nägeli hierüber
Rücksprache zu nehmen. Schultheß zieht seinen Antrag, weil
nun gegenstandslos, zurück und erwähnt des Beschlusses, den
der Große Stadtrat in bezug auf einen die Polizeimaß-
regeln bei Streiks feststellenden Artikel der städtischen allgc-
meinen Polizeiverordnung letzten Samstag gefaßt hat. Er
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»ertraut ber ©infid&t unb bem guten EBtEen ber 33eprben,
baß fie auch itt biefer ©ahe baS ffticbtige treffen. Eteifer
»erlieft bie Ekrner Ekrorbnung unb Ijebt beren einfache unb
aEgemein berftänbfid&e gaffnng pernor. ©r wünfht, baß
biefe Ekrorbnung bem fantonalen SjSoIijeibiieltor ans §ecj
gelegt werbe. ©teinegger mtE bie fantonale Ekrorbnung
annehmen begtn. als genügenb anerfennen, wenn ißr einige
©äße ber SBerner Ekrorbnung, befonberS ber britte beigefügt
werben, welcher berfügt, baß SluSlänber, bie fid) in gefeß»

Wibriger EBeife an ber ©treifbemegung beteiligen, per 5ßoIiget=

fdjub in ibre Heimat beförbert werben foüen. ©r meint
and), bie beute publizierte -Ekrorbnung fei wefentlidj beffer
als bie in „gimmerleuten" oorgelefene. Suter betont bie fftot»

Wenbigfeit energifcper EEaßnabmen jum ©büße ber perfon»
liefen Freiheit ber EEeifter fowobl als ber ntdjt ftreifenben
Slrbeiter. unb wünfebt, baß ber fßorftanb biefür bie geeigneten
©dritte tbue. ©teinegger erEIärt bie Slufnabme beS britten
©aßeS ber Serner Ekrorbnung in bie gürdjerifc^e pofitiö
als Sebingnng, wenn er bie festere als genügenb aner»
fennen foE. Ser SBorfißenbe nimmt oon aEen geänberten
EBünfdjeu mit SluSnabme beSfenigen bon Sanmeifter ©retber
fEotiz unb berfpridft zu tbnn, was möglich, ift, um beren

©rfüEung zu erreichen. Steifer ftellt eine gnttiatiüe in SluS»

ftdjt, Wenn man nicht balb in befriebigenber EBeife bie

©hußmaßregeln ergreift, welche nötig finb. tgafner wünfeht,
bab bie SSoten unb Ekfdjtüffe ber gimmerleuten» unb ber

SonbaEeoerfammlnng noch in einem offtgieEe'n Sferidjt beS

ESorfianbeS zur Kenntnis ber Sküölferung gebracht werben,

©retber wieberbolt feinen Eintrag, eS fei bem ©tabtrat eine

©tngabe mit bem ©rfuchen zu machen, er möchte feine ®e»

fdjäfte anberS »erteilen n. f. m. Ser Skwftßen'ce Dotiert

gegen biefen Eintrag. @r finbet, eS fei nicht Slnfgabe biefer
Ekrfammlrtng, an Den ©tabtrat berartige Elnfinnen zu fteEen.

©r wirb bie b tutigen Soten beriidfichtigen, unb wir tonnen
baS Sertranen in ihn feßen, baß er feine Slufgaben oerfteben"
wirb, ©retber giebt feinen Eintrag gurücf. Ser Eintrag §afner
gelangt zur Slbftimmung uttb wirb einftimmig angenommen.
Jgerr EEatermeifter ©tettbadjer ergreift nod) baS EBort, um
auf bie ungenügenben Sräfte ber ^ioligei im gaEc weiterer
SlnSbebnung ber ©treitS binzuweifen unb ben ©ebanten an
eine Sürgerwebr auf bie Sippen ber Elnwefenben zu legen,
©r möchte bie eöentueE nötig werbenbe Selbftbülfe unb ihre
Drganifation rechtzeitig Befprochen wiffen. ©tabtrat SïoEer

fpricht fid) gegen bie Sefpredjung biefer Slnregnng auS; er

bat Sertranen in bie tantonale, Sertrauen in bie ftäbtifche
Solizei unb glaubt, eine anbere Drganifation zur Etbwebr
ber oom Sorrebner berührten ®,fahren mürb? als fßroüos
fation Wirten. Sie Serfammlung fhließt fid) biefer Sluf»

faffung an unb ift bamit am ©nbe ihrer Seratungen ange»

langt, föerr Sang erEIärt fie barunt als gefdjloffen unb
nimmt auf EBunfh eines StebnerS eine balbige wettere

EEetfterOerfammlung in SluSficht. („SageSanzeiger.")

25erGan&gtoefen.
Ser ©entrai » ISorftanb beê

©btoetjevtfbcu ©bteinermeiffer»
Oereiitê richtet an bie gefamte
EEeifterfhaft folgenbe Slufforberung :

„EBerte SoEegen! ©amStagS,
24. 2Jlärz, habe« in gürih eine

größere 2tngal)I ©chreinergehütfen
auf 14 Sage, alfo auf 7. Slpril
näcfiftbt", bie EIrbeit getünbet, für
ben gafl, als Pon ©eite ber EEetfier»

fchaft ihre gorbernngen, welche ©te
au anberer ©teEe publiziert fiuben

—~ nicht bemiEigt würben.
Siefe gorbernngen finb aber berart für baS ganze ®e»

werbe fchäbigenb, baß ein ©treif unöermeiblid) ift. SBir er»

fnchen baßer bie gefamte EEeifierfhaft, fchon beute feinen Pon
gûridj fommenben Strbeiter mehr einzufteEen, bamit bie gabt
ber ©treiter nicht Dorgeitig perminbert wirb, ©in genaues
SamenSöerzeichntS Wirb nah befinittü befebtoffenem ©treif
jebem einzelnen ©djreinermetfter gugefteEt werben urtb zählen
wir beftimmt auf 3b" ©olibarität."

Sie gürber ©breincrnrbeiier, Pon benen bereits 450
auf 14 Sage gefünbigt haben, legten ben ^ßringtpalen nah=
ftebenbe gorberung in gorm etneS ElrbeitSoertrageS Dor :
1. Sie ElrbeitSzeit in fämtlidjen EBerfftätten güricbS unb
llmgegenb beträgt 9 ©tunben ohne Unterbrechung, mit SlnS»
nähme einer EEittagSpaufe. 2. Ser EEinimallobn wirb auf
55 ©tS. feftgefeßt unb muß auch im Slftorb garantiert wer»
ben. 3. Sonntag», fEad)t» unb lle&ergeitarbeit barf nur in
aufeerorbentlidjen gaEen ftattfinben unb ift bem Sorftanb
ber ©hreinergewerffhaft baoort SEngetge zu machen. Ueber»
Zeitarbeit wirb mit 33 Sßrogent, ©onntag» unb SEahtarbeit
mit 50 Srozent gufdjlag berechnet. Ste füabtarbeit beginnt
abenbS 8 Uhr unb hört morgens bei Segintt ber üblichen
ElrbeitSzeit auf. 4. Sie aiusgabtung finbet aEe ©amStage
bireEt mit @d)tuß ber ElrbeitSzeit ftatt. Sie ftünbigung be»

trägt acht Sage unb tann nur ©amStagS ftattfinben. 5. SllS
Sefompte barf nicht mehr als ein Sag innebeijalten werben.
6. SluSzahlnng unb Strbeit wirb in ein Süd)lein mit num»
merierten ©eiten nnb gtoar mit Sinte eingetragen; baS

Sücblein bleibt in fgänbett beS SlrbeiterS. Stad) gertigfteEung
beS ElfforbS muß jemeiten am nädjften gahltag abgerechnet
werben. 7. Sie éttorbarbeit mufe nad) bem beftebenben

Sarif mit 20 Sßrogent gufcE)lag berechnet werben. 8. Ser
SlrbeitSnachweiS wirb oon ber ©ewertfhaft geführt unb ftebt
unter SontroEe ber Sirbettgeber. 9. Ser 1. EEat ift als
geiertag freizugeben. 10. gnr ©hltchtung Pon Sobnftrettig»
feiten unb Efertebungen biefeS Vertrages wirb ein ©chtebS»

geriebt nach Slrt. 732a nnb ff ber zürd)erifd)en fEechtSPÜege

gebilbet.

Sie ©cbmHcrmeifierberfßiitutlung in giirih »ow
lebten ©amStag, etwa 100 EEann ftarf Befudji, bat nach

etngebenber fEefolutton mit nnterfhriftlicher S5erpEtchtnng

folgenbe Söefcfjlitffe gefaßt: 1) Elnf ben Pon ben Slrbeitern

Borgelegten ElrbeitSBertrag fanh unter feinen Umftänben ein»

getreten werben nnb eS haben bie Slrbeiter bebtngnngSloS
weiter zu arbeiten. 2) Senjenigen Slrbeitern, welche auf
7. Slpril bie EIrbeit gefünbigt haben, wirb zur EBteberauf»

nähme berfelben eine grift oon 4 Sagen gemährt, fo baß

wer bis 12. Slpril bie EIrbeit nicht mteber aufnimmt, befinitio
entlaffen ift. 3) ©S foE ein genaues 25ergetd&ui3 ber ftrei»
fenben Slrbeiter angefertigt unb baSfelbe jebem ©hretner»
meifter beS ®antotiS gürid), fowie jeber ©eftton beS fdjweiz.
©cbreinermeifteroeretuS beförberlichft gugefteEt werben. 4) Sie
EEetfterfcbaft gürichS üerpftidjtet fich bureb Unterfhnft, innert
SabreSfrift feinen ber ftreifenben Slrbeiter mehr einzufteEen.

Sie ÜEeifter, welche biefe SJeretnbarung übertreten, PerfaEen

in eine fßuße Pon 50 gr. für jeben gaü, Wethe ber SJereinS»

faffe, ePentueE einer zu grünbenben EEetfterftreiffaffe zufaEen.

5) Sie Unterzeichneten bezeugen btemit bie ©olibarität gegen»

über ber gefamten SEeifterfhaft gürth§, fowie fämtlihen
©eftionen beS fhtoeig. ©hreinermetfterDeretnS. Ste StS»

fuffton, weihe zu biefen Öefhlüffen führte, mar rege unb

befaßte jtdj mit jebem einzelnen 5ßunEt feßr einläßlich- ©tu»

Zelne fRebner waren für eine 33uße oon 100 granfen, auh
fprahen fih einige für eine längere griff für bie ©treifer

ans, eS würben 8, ja fogar 14 Sage genannt. 3Eit mobl=

woEenber Iffiürbtgung fpredjen fih ferner einzelne EEeifter

über bie Sbatfahe aus, baß bie Slrbeiter bie gefeßlthe

^ünbtgungSfrtfi eingehalten haben: man fagte, Biete Slrbeiter

feien zur Unterzeichnung ber ©treifBerpflthtung gezwungen

warben, wenn -nicht äußerlich, bodj moralifh- 3Eit bem »ßn

einzelnen EEeifiern anerfannien, bisherigen EEinimaEobn Bßn

45 ©ts. pro ©tunbe babe man fdjledjte ©tfabrnngen ge»
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vertraut der Einsicht und dem guten Willen der Behörden,
daß sie auch in dieser Sache das Richtige treffen. Reiser
verliest die Berner Verordnung und hebt deren einfache und
allgemein verständliche Fassung hervor. Er wünscht, daß
diese Verordnung dem kantonalen Polizeidirektor ans Hecz

gelegt werde. Steinegger will die kantonale Verordnung
annehmen bezw. als genügend anerkennen, wenn ihr einige
Sätze der Berner Verordnung, besonders der dritte beigefügt
werden, welcher verfügt, daß Ausländer, die sich in gesetz-

widriger Weise an der Streikbewegung beteiligen, per Polizei-
schub in ihre Heimat befördert werden sollen. Er meint
auch, die heute publizierte Verordnung sei wesentlich besser

als die in „Zimmerleuten" vorgelesene. Suter betont die Not-
wendigkeit energischer Maßnahmen zum Schutze der persön-
lichen Freiheit der Meister sowohl als der nicht streikenden
Arbeiter und wünscht, daß der Vorstand hiefür die geeigneten
Schritte thue. Steinegger erkläri die Aufnahme des dritten
Satzes der Berner Verordnung in die zürcherische positiv
als Bedingung, wenn er die letztere als genügend aner-
kennen soll. Der Vorsitzende nimmt von allen geäußerten
Wünschen mit Ausnahme desjenigen von Baumeister Grether
Notiz und verspricht zu thun, was möglich, ist, um deren

Erfüllung zu erreichen. Reiser stellt eine Initiative in Aus-
ficht, wenn man nicht bald in befriedigender Weise die

Schutzmaßregeln ergreift, welche nötig sind. Hasner wünscht,
daß die Voten und Beschlüsse der Zimmerleuten- und der

Tonhalleversammlung noch in einem offiziellen Bericht des

Vorstandes zur Kenntnis der Bevölkerung gebracht werden.

Grether wiederholt seinen Antrag, es sei dem Stadtrat eine

Eingabe mit dem Ersuchen zu machen, er möchte seine Ge-
schäfte anders verteilen u. s. w. Der Vorsitzende votiert
gegen diesen Antrag. Er findet, es sei nicht Aufgabe dieser

Versammlung, an den Sladtrat derartige Ansinnen zu stellen.

Er wird die hmtigen Voten berücksichtigen, und wir können
das Vertrauen in ihn setzen, daß er seine Aufgaben verstehen
wird. Grether zieht seinen Antrag zurück. Der Antrag Hafner
gelangt zur Abstimmung und wird einstimmig angenommen.
Herr Malermeister Stettbacher ergreift noch das Wort, um
auf die ungenügenden Kräfte der Polizei im Falle weiterer
Ausdehnung der Streiks hinzuweisen nnv den Gedanken an
eine Bürgerwehr auf die Lippen der Anwesenden zu legen.
Er möchte die eventuell nötig werdende Selbsthülfe und ihre
Organisation rechtzeiîig besprochen wissen. Stadtrat Koller
spricht sich gegen die Besprechung dieser Anregung aus; er

hat Vertrauen in die kantonale, Vertrauen in die städtische

Polizei nnd glaubt, eine andere Organisation zur Abwehr
der vom Vorredner berührten Gefahren würde als Provo-
kation wirken. Die Versammlung schließt sich dieser Auf-
sassung an und ist damit am Ende ihrer Beratungen ange-
langt. Herr Lang erklärt sie darum als geschlossen und
nimmt auf Wunsch eines Redners eine baldige weitere

Meisterversammlung in Aussicht. („Tagesanzeiger.")

Berblmdswesen.
Der Central - Vorstand des

Schweizerischen Schretncrmeister-
Vereins richtet an die gesamte

Meisterschaft folgende Aufforderung:
„Werte Kollegen! Samstags,

24. März, haben in Zürich eine

größere Anzahl Schreinergehülsen
auf 14 Tage, also auf 7. April
nächsthin, die Arbeit gekündet, für
den Fall, als von Seite der Meister-
schaft ihre Forderungen, welche Sie
an anderer Stelle publiziert finden

nicht bewilligt würden.
Diese Forderungen sind aber derart für das ganze Ge-

werbe schädigend, daß ein Streik unvermeidlich ist. Wir er-

suchen daher die gesamte Meisterschaft, schon heute keinen von
Zürich kommenden Arbeiter mehr einzustellen, damit die Zahl
der Streiker nicht vorzeitig vermindert wird. Ein genaues
Namensverzeichnis wird nach definitiv beschlossenem Streik
jedem einzelnen Schreinermeister zugestellt werden und zählen
wir bestimmt auf Ihre Solidarität."

Die Zürcher Schreinerarbeiter, von denen bereits 450
auf 14 Tage gekündigt haben, legten den Prinzipalen nach-
stehende Forderung in Form eines Arbeitsvertrages vor:
1. Die Arbeitszeit in sämtlichen Werkstätten Zürichs und
Umgegend beträgt 9 Stunden ohne Unterbrechung, mit Aus-
nähme einer Mittagspause. 2. Der Minimallohn wird aus
55 Ets. festgesetzt und muß auch im Akkord garantiert wer-
den. 3. Sonntag-, Nacht- und Ueberzeitarbeit darf nur in
außerordentlichen Fällen stattfinden und ist dem Vorstand
der Schreinergewerkschaft davon Anzeige zu machen. Ueber-
zeitarbeit wird mit 33 Prozent, Sonntag- und Nachtarbeit
mit 5V Prozent Zuschlag berechnet. Die Nachtarbeit beginnt
abends 8 Uhr und hört morgens bei Beginn der üblichen
Arbeitszeit auf. 4. Die Auszahlung findet alle Samstage
direkt mit Schluß der Arbeitszeit statt. Die Kündigung be-
trägt acht Tage und kann nur Samstags stattfinden. 5. Als
Dekompte darf nicht mehr als ein Tag innebehalten werden.
6. Auszahlung und Arbeit wird in ein Büchlein mit num-
merierten Seiten und zwar mit Tinte eingetragen; das
Büchlein bleibt in Händen des Arbeiters. Nach Fertigstellung
des Akkords muß jeweilen am nächsten Zahltag abgerechnet
werden. 7. Die Akkordarbeit muß nach dem bestehenden

Tarif mit 20 Prozent Zuschlag berechnet werden. 8. Der
Arbeitsnachweis wird von der Gewerkschaft geführt und steht
unter Kontrolle der Arbeitgeber. 9. Der 1. Mai ist als
Feiertag freizugeben. 10. Zur Schlichtung von Lohnstreitig-
leiten und Verletzungen dieses Vertrages wird ein Schieds-
gericht nach Art. 732a und ff der zürcherischen Rechtspflege
gebildet.

Die SchràerMeisterversamllllung in Zürich vom
letzten Samsrag, etwa 100 Mann stark besuch:, ha: nach

eingehender Resolution mit unterschriftlicher Verpflichtung
folgende Beschlüsse gefaßt: 1) Auf den von den Arbeitern
vorgelegten Arbeitsertrag kann unter keinen Umständen ein-

getreten werden und es haben die Arbeiter bedingungslos
weiter zu arbeiten. 2) Denjenigen Arbeitern, welche auf
7. April die Arbeit gekündigt haben, wird zur Wiederauf-
nähme derselben eine Frist von 4 Tagen gewährt, so daß

wer bis 12. April die Arbeit nicht wieder aufnimmr, definitiv
entlassen ist. 3) Es soll ein genaues Verzeichnis der strei-
kenden Arbeiter angefertigt und dasselbe jedem Schreiner-
meister des Kantons Zürich, sowie jeder Sektion des schweiz.

Schreincrmeistervereins beförderlichst zugestellt werden. 4) Die
Meisterschaft Zürichs verpflichtet sich durch Unterschrift, innert
Jahresfrist keinen der streikenden Arbeiter mehr einzustellen.

Die Meister, welche diese Vereinbarung übertreten, verfallen
in eine Buße von 50 Fr. für jeden Fall, welche der Vereins-
kasse, eventuell einer zu gründenden Meisterstreikkasse zufallen.

5) Die Unterzeichneten bezeugen hiemit die Solidarität gegen-
über der gesamten Meisterschaft Zürichs, sowie sämtlichen

Sektionen des schweiz. Schreinermeistervereins. Die Dis-
kussion, welche zu diesen Beschlüssen führte, war rege und

befaßte sich mit jedem einzelnen Punkt sehr einläßlich. Ein-
zelne Redner waren für eine Buße von 100 Franken, auch

sprachen sich einige für eine längere Frist für die Streiker

aus, es wurden 8, ja sogar 14 Tage genannt. Mit wohl-
wollender Würdigung sprechen sich ferner einzelne Meister
über die Thatsache aus, daß die Arbeiter die gesetzliche

Kündigungsfrist eingehalten haben: man sagte, viele Arbeiter

seien zur Unterzeichnung der Streikverpflichtung gezwungen

worden, wenn nicht äußerlich, doch moralisch. Mit dem von

einzelnen Meistern anerkannten, bisherigen Minimallohn von
45 Cts. pro Stunde habe man schlechte Erfahrungen ge-
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